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Abstract  
Der fürstlich-liechtensteinische Staatsgerichtshof prüft im Rahmen des verfassungsrechtlich nicht verankerten 
Willkürverbotes Entscheidungen des fl Obersten Gerichtshofes, nachdem die Streitfälle bereits drei Instanzen 
nach dem Verfahrensregime der Zivilprozessordnung ( flZPO ) durchliefen. Er kann dabei die Feststellungen des 
Urteils ändern oder dieses kassieren und aufheben. Die Gedanken der folgenden Seiten beschäftigen sich mit den 
Grundsätzen der freien Beweiswürdigung, dem Beweismass, dem Neuerungsverbot und der Prozessökonomie der 
österreichischen Zivilprozessordnung, welche Pate der flZPO ist, und artikulieren Gedanken dazu, inwieweit der 
flStGH diese Grundsätze durch seine Prüfung allenfalls kontrastieren könnte.
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I.� Einleitung

Der Staatsgerichtshof ( flStGH; in Folge StGH ) des Fürs-
tentum Liechtenstein nimmt im Rahmen einer Ver-
tretbarkeitskontrolle anlassbezogen durch eine Verfas-
sungsbeschwerde ( Individualbeschwerde ) die Prüfung 
von Urteilen der ordentlichen Gerichtsbarkeit vor.1 Dazu 
bedient er sich des Willkürverbotes, welches im We-
sentlichen einem ungeschriebenen Grundrecht gleich-
kommt und das Ziel verfolgt, Entscheidungen des 
Obersten Gerichtshofes ( flOGH ) im Rahmen der Indivi-
dualbeschwerde  2 aufzuheben, um vor offensichtlichem 
Unrecht, das in einem Rechtsstaat nicht zu tolerieren 
ist, zu schützen.3 Auch wenn das Verhältnis der beiden 
obersten Gerichte iS einer einer » philosophischen Gelas-
senheit « sachlich-professionell ist,4 so wirft die Praxis 
des StGH dennoch zivilprozessuale Fragen auf.

Nach ständiger Rechtsprechung gibt es im Indivi-
dualbeschwerdeverfahren vor dem StGH ein grundsätz-
liches Neuerungsverbot.5 Der StGH begründet dies so, 
dass er als Verfassungsgericht keine weitere Rechts- und 
Tatsacheninstanz im vorangegangenen Instanzenzug 
ist. Die Individualbeschwerde soll damit keine weitere 
instanzenartige volle Tatsachen- und Rechtsprüfung er-
öffnen.6 Also prüft der StGH im Individualbeschwerde-
verfahren die vorgelegte Entscheidung lediglich darauf, 
ob gegen ein verfassungsmässig garantiertes Grund-
recht verstossen wird.

Dazu kann der StGH ergänzende Beweise aufneh-
men und Tatsachenfeststellungen treffen. Die Parteien 
sind angehalten, keine Tatsachen ( mehr ) zu behaupten, 
die keinen Bezug zum Individualbeschwerdeverfahren 
haben.7

Die Entscheidung des StGH betrifft damit die Frage, 
ob die letzte ordentliche Instanz auf » Grundlage des für 
sie ersichtlichen Sachverhalts eine verfassungskonforme 
Entscheidung getroffen hat «. Ein über diese ( letztinstanz-
liche ) Tatsachenbasis hinausgehendes Vorbringen 8 be-
achtet der StGH nicht.9 Eine Entscheidung des StGH 

1 Hoch, Staatgerichtshof und Oberster Gerichtshof in Liechten-
stein 416.

2 Marxer & Partner, Wirtschaftsrecht 339.
3 StGH 1998 / 45 vom 22.  2.  1999, Leitsatz I.
4 Hoch, Staatgerichtshof und Oberster Gerichtshof in Liechten-

stein 417.
5 Die nachfolgenden Nennungen aus StGH 2014 / 046 vom 1.  9.  2014 

Erw 4.2. Dort etwa: StGH 2012 / 95, Erw 1; StGH 2012 / 16, Erw 1.2; 
StGH 2011 / 188, Erw 1.2; StGH 2010 / 128, Erw 1; StGH 2009 / 61, Erw 
2; StGH 2002 / 85, LES 2005, 261; StGH 2000 / 60, Erw 4.6.

6 Ebd: StGH 1996 / 38, LES 1998, 177; StGH 2000 / 8, Erw 3.1; StGH 
2003 / 85, Erw 2; StGH 2008 / 80, Erw 3.3; StGH 2008 / 82, Erw 2 und 
StGH 2010 / 57, Erw 3.

7 Ebd: StGH 1996 / 38, LES 1998, 177 [ 180, Erw 2.5 ]; StGH 2000 / 8, 
Erw 3.1; StGH 2003 / 85, Erw 2.

8 Ebd: StGH 1996 / 38, LES 1998, 177 [ 180, Erw 2.5 ]; StGH 2000 / 60, 
Erw 4.6.

9 StGH 2014 / 046 vom 1.  9.  2014, Erw 4.2.

bindet in Folge sodann sämtliche Behörden des Lan-
des und der Gemeinden, also auch die Gerichte ( Art 54 
StGHG – Gesetz über den Staatsgerichtshof ).10

Im Rahmen dessen ist zu ergründen, was die Zivil-
prozessordnung ( ZPO ) als einfachgesetzliche Verfah-
rensordnung vorab leistet und ob das » System-ZPO « 
eine solche Prüfung des StGH überhaupt tunlich er-
scheinen lässt, insbesondere da die öffentlichrechtliche 
Verfahrensordnung des Staatsgerichtshofes in Art 49 
Abs 2 StGHG festschreibt, dass der Gerichtshof die Ver-
handlung zur Ergänzung des Sachverhaltes wieder er-
öffnen kann, wenn in der Beratung hervorkommt, » [ … ] 
dass auf Tatsachen Bezug genommen werden soll, die we-
der Gegenstand der Verhandlung [ … ] « waren oder Feststel-
lungen fehlen, die sich nicht » [ … ] aus den Akten gebildet 
haben [ … ]. «

In » gefestigte Eigentumspositionen « greift der StGH 
nach seiner Ansicht nicht ein, da sich im Zivilverfahren 
gleichwertige Vermögensinteressen der streitenden Par-
teien gegenüberstehen, sondern er prüft nur die blosse 
» Willkür «.11

Willkür wird begrifflich negativ konnotiert und als 
eine unsachliche Anwendung von Recht interpretiert. 
Die juristische Beschreibung von Willkür bereitet dabei 
schon Probleme, da es sich um keinen Rechtsbegriff 
handelt. Auch wenn Art 5 Abs 1 EMRK den Schutz vor 
Willkür in Bezug auf Haft- und Verhaftung festschreibt,12 
so ist aus der Rsp des EGMR soweit keine einheitliche 
Begriffslinie für den Zivilprozess ersichtlich.13

Der öOGH bezeichnet Willkür als eine Beschluss-
fassung ausserhalb des Rahmens pflichtgemässen Er-
messens.14 Nach der Auffassung des StGH beinhaltet 
dies vor allem die offensichtlich unhaltbare rechtli-
che Beurteilung eines Sachverhaltes oder eine krasse  
Aktenwidrigkeit.15 Gerade der letzte Punkt gibt dem StGH 
Anlass und Möglichkeit, neue Feststellungen zu treffen 
bzw an Stelle des Ermessens des vorherigen Gerichtes 
sein eigenes zu stellen, allenfalls sogar Verfahren um 
Beweiserhebungen zu ergänzen, obwohl diese Rechts-
sachen den originär dreigliedrigen zivilprozessualen 
Instanzenzug zum OGH schon vollends durchschrit-
ten haben.16 Diese Bestimmung samt der eingehenden 
Prüfpraxis des StGH machen ihn damit, trotz anderer  

10 Walser, Unterbrechung und Ruhen des Verfahrens 386.
11 Hoch, Staatgerichtshof und Oberster Gerichtshof in Liechten-

stein 425 f.
12 RS0131486, EGMR 16.  09.  2014 Bsw 29750 / 09.
13 RS0126807, EGMR 08.  07.  2008 Bsw 9103 / 04; in anderem Kontext 

bspw kommt das öffnen von Wahlurnen und das Nachzählen 
von Stimmen ohne Einhaltung der Untersuchungsmassnah-
men bloss wegen behaupteter Unregelmässigkeiten Willkür 
nahe.

14 RS0072636.
15 LES 1998,6, StGH 1995 / 28, Erw 2.2.
16 Vogt, Verfassungsrechtliche Grundlagen des Zivilverfahrens 

Rz 2,23.
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eigener Bekundung, keine vierte Instanz zu sein, zu ei-
ner Art weiteren Tatsacheninstanz.

Diese Prüfansicht des StGH gilt es im Folgenden mit 
ein paar Grundsätzen der Systematik der ö und fl ZPO 
abzugleichen, da der StGH alle letztinstanzlichen zivil-
gerichtlichen Entscheidungen, die enderledigend sind, 
dadurch kontrollieren und vor allem ergänzen kann.17 
Ohne vorausgreifen zu wollen, wird man aber gene-
rell die Ansicht vertreten können, dass die Auslegung 
ein- und derselben Gesetzesstelle durch verschiedene 
Gerichte, welcher Art immer, jedenfalls variieren kann, 
ohne dabei gleich Willkür zu sein.18

Die flZPO ist ihrem Wesen nach eine Rezeption ih-
res ( ursprünglichen ) österreichischen Pendants.19 Dem fl 
Gesetzgeber ist dabei, genau wie dem ö Gesetzgeber, die 
Verfahrensdauer und die parteiliche Kostenbelastung ein 
zentrales Anliegen, wobei in Liechtenstein einer gewissen 
Wirtschaftlichkeit des Zivilprozesses sogar der Vorzug ge-
geben wird.20 Jedenfalls ist die Beschleunigung und Ver-
einfachung des Verfahrens der flZPO ein wesentliches 
und reformbedürftiges Anliegen, da dem Gesetzgeber 
bewusst war, dass es die Garantie eines drei- ( oder vier- ) 
-gliedrigen Instanzenzuges weder durch Art 6 EMRK noch 
durch Art 43 der flLandesverfassung ( LV ) gibt. Die Frage, 
welche Prüfmöglichkeit ( en ) einer Partei offen stehen, 
stellt damit auch iS eines materiellen Grundrechtsver-
ständnisses sowie des effektiven Rechtsschutzes eine der 
Verhältnismässigkeit im öffentlichen Interesse dar. Art 43 
LV garantiert dabei nur die Überprüfung einer Entschei-
dung durch ein Rechtsmittel an eine Prüfinstanz mit vol-
ler sachlicher und rechtlicher Prüfbefugnis. Dies ist nach 
der flZPO bereits das Obergericht ( OG ) im Rahmen des 
Berufungsverfahrens. Ein Weiterzug ist also nach Art 43 
LV nicht garantiert.21 Nur um verfassungsmässige Be-
denklichkeiten vorweg auszuräumen.

Dass die weitere Überprüfung durch den StGH bei 
» groben Fehlern « aber gängige Praxis und weniger die 

17 Vogt, Verfassungsrechtliche Grundlagen des Zivilverfahrens 
Rz 2.8.

18 Vgl RS0122525, EKMR Bsw17862 / 91.
19 Schädler, Prozessökonomie in der liechtensteinischen Zivil-

prozessordnung 37; Schädler, Die Geschichte der liechtenstei-
nischen Zivilprozessordnung Rz 1.3.

20 » Die Verkürzung von Rechtsmittelmöglichkeiten gerät in ein gewis-
ses Spannungsverhältnis mit dem Streben nach einer möglichst 
richtigen Entscheidung. Auf der anderen Seite dient eine kurze Ver-
fahrensdauer aber dem ebenso beachtenswerten Ziel der möglichst 
raschen Schaffung von › Rechtsfrieden ‹. Zudem verteuern Rechts-
mittel das Verfahren für die Parteien nicht unerheblich, sodass ein 
kurzer Instanzenzug auch wirtschaftliche Vorteile bietet. « in Ver-
nehmlassungsbericht der Regierung betreffend die ( Teil ) Re-
form der ZPO vom 29.  9.  2017, S 23.

21 Vernehmlassungsbericht der Regierung betreffend die ( Teil ) Re-
form der ZPO vom 29.  9.  2017, S 94, dort genannt: LES 1989, 125; 
T. Wille, Begründungspflicht in Kley / Vallender ( Hrsg ), Grund-
rechtspraxis in Liechtenstein ( 2012 ) 519 und 531; StGH vom 
1.  7.  2011, StGH 2009 / 196.

Ausnahme ist, ergibt sich auch aus dem Verständnis des 
Gesetzgebers über den zivilen Instanzenzug.22

II.� �Richterliche�Willkür�durch��
die�Zivilprozessordnung

Der Zivilprozess als Austragungsort zuwiderstreitender 
Parteieninteressen blickt seit Jahrhunderten auf eine 
Tradition des Beweises und Gegenbeweises zurück. Die 
öZPO hat sich dabei zwei prozessfördernden Grundsät-
zen verschrieben: Der freien Würdigung der Beweise 
durch den Richter nach unmittelbarer Beweisaufnahme 
und der Prozessökonomie. Schnelle ( re ) Verfahren auf 
Kosten der Rechtsgenauigkeit eröffnen dadurch natür-
lich ein Spannungsfeld, wobei sich der öOGH 23 bereits 
dafür entschied, diese zu Gunsten der Prozessökonomie 
auch hintanzustellen.24 Diese Genauigkeit meint nun 
aber nicht » Schlampigkeit « oder Oberflächlichkeit, son-
dern ein vernünftiges Mass an Menschenmöglichem, 
was den Umfang und die Erörterung einer Rechtssache 
betrifft. Ziel der Prozessökonomie ist es vornehmlich, 
Klagehäufungen und dauernde Prozessreigen zu ver-
meiden, um den Rechtsfrieden möglichst schnell und 
unmittelbar herzustellen.25

Einer der ( einfachgesetzlichen ) Grundsätze der ö 
und fl ZPO ist damit das Institut der » freien Beweiswür-
digung «. Der erkennende Richter hat unter sorgfältiger 
Berücksichtigung und Abwägung der Ergebnisse der 
gesamten Verhandlung  26, die durch die Beweismittel 27 
hervorgekommenen und herausgearbeiteten Beweiser-
gebnisse nach seiner freien Überzeugung zu beurteilen 
und zu würdigen. Daraus erarbeitet der Richter eine in-
nere Überzeugung, ob eine Tatsachenbehauptung der 
Parteien für wahr zu halten ist oder nicht bzw ob sie 
nicht festgestellt werden kann.

Die freie Beweiswürdigung ist daher seit ca 125 Jah-
ren eines der Kernelemente eines rechtsstaatlichen zivil- 

22 » Den Parteien steht im Übrigen in jedem Fall gegen eine letztins-
tanzliche, enderledigende Entscheidung die Individualbeschwerde 
an den Staatsgerichtshof offen, mit welcher sie insbesondere allen-
falls vorgekommene › grobe ‹ Fehler wegen Verletzung des Willkür-
verbots rügen können. « in Vernehmlassungsbericht der Regie-
rung betreffend die ( Teil ) Reform der ZPO vom 29.  9.  2017, S 23.

23 1 Ob 39  /  15 i.
24 Ballon / Nunner-Krautgasser / Schneider, Einführung in das Zivil-

prozessrecht Rz 24 und die dortigen Nennungen in FN 23, dass 
die sachliche Unmittelbarkeit im Falle, dass sie Prozessökono-
misch nicht sinnvoll ist, auch verzichtbar ist.

25 Ballon / Nunner-Krautgasser / Schneider, Einführung in das Zivil-
prozessrecht Rz 259, 290.

26 Beinhaltend also einen Gesamtüberblick über die Gescheh-
nisse im Gerichtssaal, wie auch das Verhalten der im Prozess 
handelnden Personen, vgl Rechberger in Fasching / Konecny 3 III / 1 
§ 272 ZPO Rz 6.

27 Zeugen, Parteien, Urkunden, Lokalaugenschein und Sachver-
ständigenbeweis.
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prozessualen Verfahrens. Der Staat überträgt damit sei-
nen Richtern die Aufgabe und Verantwortung, nach un-
mittelbarer Beweisaufnahme, also nachdem sie sich ein 
» Bild « von der Sache gemacht haben, den Sachverhalt vor 
allem eigenständig festzustellen. Diese Tatsachenfeststel-
lungen bilden in der Folge das in der Enderledigung ab-
zubildende notwendige Tatsachen-Substrat, um im Rah-
men der rechtlichen Beurteilung die sich ergebenden 
Rechtsfolgen zu subsumieren. Die Lösung der Tatsachen-
frage ist damit unter Umständen wichtiger als die Lösung 
der Rechtsfrage.28

Daher hat der Staat das Zivilverfahren von legalen 
Beweistheorien, wie sie in den Vorgänger-Zivilprozess-
ordnungen in Ö und FL ( AGO, WGGO ) 29 vorgeherrscht 
haben, befreit.30 Legale Beweistheorien sind dabei nicht 
unbedingt eine » Hundeleine « für den Richter, sondern 
hatten eine ganz pragmatische Herkunft: Da die meis-
ten Richter zwar Lesen und Schreiben konnten, aber ju-
ristische Laien waren, wollten die Verfahrensordnungen 
der Habsburger-Monarchie eine » Anleitung « schaffen, 
die es auch einer rechtswissenschaftlich nicht vorgebil-
deten Person ermöglichen sollte, zu einem ( möglichst ) 
sachgerechten Urteil zu finden. Mit den etablierten ju-
ristischen Ausbildungen an den Universitäten 31 wurde 
den Richtern mit der öZPO 1895 und der flZPO 1912 die 
freie Beweiswürdigung übertragen.32 Der Richter bildet 
sich damit seine Meinung – er » kürt « seinen » Willen «. 
Dies ergibt weitaus schnellere Verfahren.

A.� �Der�Grundsatz�der�freien�richterlichen�
Beweiswürdigung

Der flOGH folgt in seinen Entscheidungen zur freien Be-
weiswürdigung grds dem Beweisrecht der öZPO.

Die Überzeugung des Richters von der Richtigkeit 
eines Beweises ist die urspr aus dem französischen 
Strafprozess herkommende conviction intime,33 ein sich 

28 Kralik, Die Beweiswürdigung 158; gegen die Unterschätzung der 
Tatfrage: Schneider, Beweis und Beweiswürdigung 1; Tschadek, 
Der Beweis – Eine Betrachtung über Beweismittel und Beweis-
würdigung, 56–59.

29 Die ersten den Zivilprozess rechtseinheitlich für die Habsbur-
germonarchie fassenden Kodifizierungen. AGO – Allgemeine 
Gerichtsordnung Kaiser Josephs II. ( 1781 in Kraft gesetzt ) und 
WGGO – Westgalizische Gerichtsordnung ( 1814 in Kraft gesetzt ): 
Die um ( zahlreiche ) kaiserliche Patente erweiterte AGO, die 
» testweise « als erstes in Galizien in Kraft trat, um ihre Handhab-
barkeit dort zu erkunden. In den sog » Bagatellverfahren «, also 
kleinen Streitigkeiten, hatte man dem Richter auch schon im 
19. Jahrhundert die Beweiswürdigung der Beweise frei überlas-
sen Silbernagl, » … jedoch mit Willkühr nicht zu vermengen ist … « 
Normen zur freien richterlichen Beweiswürdigung 154, 157.

30 Konecny in Fasching / Konecny 3 II / 1 Einleitung Rz 66.
31 Silbernagl, Korruption im Staatsdienst 86, 91.
32 Silbernagl, » … jedoch mit Willkühr nicht zu vermengen ist … « 

Normen zur freien richterlichen Beweiswürdigung 161.
33 Art 342 Code d’instruction criminelle ( 1791 ) bei Daniels, Code 

d’instruction criminelle 161–163: » [ … ] Das Gesetz fordert von den 

tief im Bewusstsein des jeweiligen Richters abspielen-
der Vorgang, der, da es ja eine innere Überzeugung ist, 
grds jeder Kontrolle entzogen war. Das Institut war aber 
nie als eine Form der Willkür gedacht, sondern richtete 
sich, ganz im Gegenteil, an ein hohes Ideal an Gewis-
senhaftigkeit und Rechtschaffenheit durch den Urtei-
lenden.34 Die Einführung der freien Beweiswürdigung 
in Österreich und Deutschland geht auf die Verfolgung 
des Grundsatzes durch Willhelm Endemann zurück, der 
die Beweislehre des 19. Jahrhunderts bereits 1863 als 
» unbefriedigend « zeichnete.35 Erst 1895 wurde die freie 
richterliche Beweiswürdigung in der öZPO generell für 
das Zivilverfahren verankert, nachdem der Deutsche Ju-
ristentag am 26. August 1863 in einer zaghaften Mehrheit 
den Antrag formuliert hatte, sich für die freie Überzeu-
gung des Richters auszusprechen.36

Seine Herkunft leitet § 272 öZPO 37 vom Bagatellver-
fahren 38 ab.39 In unbedeutenderen Streitigkeiten, ua 
auch in der Friedensgerichtsbarkeit, hatte der Staat bzw 
die Staatsgewalt den Richtern seit jeher die Ausübung 
freier Überzeugung und die Ausübung von Ermessen 
einfach aus Kostengründen übertragen.

Ein Bagatellverfahren, also ein Verfahren, bei dem 
das Beweismass definitiv herabgesetzt ist und bei dem 
dem Richter die Beweiswürdigung völlig alleinig im Er-
messensbereich übertragen wurde, um als staatliche 
Aufgabe  40 den Rechtsfrieden so schnell als möglich her-
zustellen, kennen die ö und fl ZPO – abseits der Bagatell-
berufung – nicht. Nur in § 273 ZPO sind für die Ermes-
sensausübung des Richters iS eines Bagatellverfahrens 

Geschworenen keine Rechenschafft über die Gründe, wodurch sie 
sich überzeugt gefunden haben; es schreibt ihnen keine Regeln vor, 
nach welchen sie vorzüglich beurtheilen solle, ob ein Beweis voll-
kommen und hinreichend sey: was es von ihnen fordert ist, dass 
sie in der Stille, und ganz in sich zurückgezogen, sich selbst befra-
gen, und in dem Innersten ihres Gewissens erforschen … [ … ] « Code 
d’instruction criminelle 72–73.

34 Walter, Freie Beweiswürdigung 68 f.
35 Endemann, Beweislehre des Civilprozesses VI–VIII, 622.
36 Walter, Freie Beweiswürdigung 83.
37 Lautend in der geltenden Fassung seit der Kundmachung in 

RGBl 113 / 1895 unverändert:
 » § 272 ZPO
 ( 1 ) Das Gericht hat, soferne in diesem Gesetze nicht etwas anderes 

bestimmt ist, unter sorgfältiger Berücksichtigung der Ergebnisse 
der gesammten Verhandlung und Beweisführung nach freier Über-
zeugung zu beurtheilen, ob eine thatsächliche Angabe für wahr zu 
halten sei oder nicht.

 ( 2 ) Es hat insbesondere in gleicher Weise zu entscheiden, welchen 
Einfluss es auf die Beurtheilung des Falles hat, wenn eine Partei die 
Beantwortung von Fragen verweigert, welche durch den Vorsitzen-
den oder mit dessen oder des Senates Zustimmung an sie gestellt 
werden.

 ( 3 ) Die Umstände und Erwägungen, welche für die Überzeugung des 
Gerichtes massgebend waren, sind in der Begründung der Entschei-
dung anzugeben «. 

38 Gesetz vom 27. April 1873.
39 Oberhammer, Zu den Ursprüngen des Mahnverfahrens im ös-

terreichischen Recht 286–300.
40 Mettenheim, Der Grundsatz der Prozessökonomie 19.
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noch Ansätze erkennbar. Dabei hat Trenker herausgear-
beitet, dass solch ein » Bagatell «-Verfahren wesentliche 
Zwecke der Rechtsordnung bedienen würde: Einerseits 
schliessen schnelle Verfahren den Hang der Rechtsun-
terworfenen nach Selbsthilfe aus, andererseits dienen 
sie der Gerichtsentlastung, da diese Verfahren schnel-
ler abgehandelt werden können und kostenintensive 
Beweisaufnahmen 41 ( bspw Sachverständige ) nicht be-
nötigen.42

Ansätze zu solchen der Friedengerichtsbarkeit nahe-
kommenden Verfahren verfolgen heutzutage bspw die 
europäischen Rechtsakte durch die Vorschreibung von 
Schlichtungs- und Ombudsstellen oder der Einrichtung 
von Behörden ( bspw ADR-RL und das ö wie fl AStG ).43

Ermessensentscheidungen haben nun uU eher den 
Ruf, die Ausübung von Willkür zu sein. Der öOGH hat 
dazu aber klargestellt, dass die Ausübung von Ermes-
sen, da, wo es eingeräumt ist, schon begrifflich nicht 
gesetzwidrig sein kann.44 Das Ergebnis einer Ermes-
sensentscheidung ist ja immer noch mit der Rechtsrüge 
überprüfbar  45 und ob die Anwendung des § 273 öZPO 
gerechtfertigt war, mit Mängelrüge.46 Nur Fälle nahe 
dem Missbrauch des Ermessens sind an den öOGH he-
rantragbar und damit revisibel.47 Schutz vor allfälligem 
überschiessendem und übereifrigem richterlichen Er-
messen iS eines vollen Rechtsmittels geniesst die Partei 
im Zivilverfahren also.

Vom Exkurs aber zurück: Die Lehre zur Beweiswür-
digung hat sich vornehmlich und sehr dicht in Deutsch-
land ausgeprägt. In Österreich sind eher vereinzelte 
Beiträge dazu zu finden, vornehmlich wird auf die Aus-
führungen von Franz Klein zur ZPO rekurriert.

Die Beweiswürdigung hat nach der ö und fl ZPO in 
sich vollständig und geschlossen sowie widerspruchs-
frei zu sein, sie darf keine Lücken aufweisen, nicht ge-
gen gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse, Regeln 
der Logik und Erfahrungssätze verstossen und soll das 
substantiierte Vorbringen der Parteien abwägen. Ihr 
edelster Zweck ist die Wahrheitsfindung.48 Da es in die 
Verantwortung des einzelnen Richters fällt, dem Einzel-

41 Hofmann, Zur Auslegung des § 273 ZPO 9.
42 Trenker, Ansätze eines Bagatellverfahrens 74, 77, 79.
43 Vgl uva Silbernagl, Das Schlichtungsverfahren nach der PSD II 

209.
44 RS0085729.
45 JusGuide 2017 / 09 / 15581 ( OGH ).
46 JusGuide 2015 / 33 / 13947 ( OGH ).
47 JusGuide 2013 / 41 / 11611 ( OGH ).
48 Geipel, Handbuch der Beweiswürdigung Kap 1 Rz 1; Balzer, Be-

weisaufnahme und Beweiswürdigung im Zivilprozess 17–20; 
Brehm, Die Bindung des Richters an den Parteienvortrag und 
Grenzen freier Verhandlungswürdigung 52 f; zur Kunst der Be-
weiswürdigung Schneider, Beweis und Beweiswürdigung V f; 
Brinkmann, Das Beweismass im Zivilprozess aus rechtsverglei-
chender Sicht 11; Musielak / Stadler, Grundfragen des Beweis-
rechtes Rz 129.

fall besonders Rechnung zu tragen und eine angepasste 
und massgerechte Abwägung vorzunehmen, wird die 
Beweiswürdigung eben nicht nach vorgesetzten Mus-
tern abstrahiert. Der Richter gestaltet sie in seiner be-
ruflichen Funktion aus.49 Die Beweiswürdigung ist 
demnach die Beurteilung, ob ein bestimmter Sachver-
halt durch apodiktische Schlüsse, bestehend aus einem 
Obersatz, Untersatz und Schlusssatz, als festgestellt, 
als zweifelhaft oder als widerlegt angesehen werden  
kann.50

Die Frage des Beweismasses ist folgend die wich-
tigste Frage der Beweiswürdigung und legt als Recht-
satz fest, wann ein Beweis als gelungen anzusehen ist.51 
Dazu haben sich die Überwiegenstheorie und die sub-
jektive Beweismasstheorie gebildet.52 Die herrschende 
öMeinung folgt der subjektiven Beweismasstheorie.53

Vor dem zivilprozessualen Beweis und Beweismass 
liegt vorgelagert das sehr weite Feld der Beweislast, die 
sich vorwiegend aus dem materiellen Recht ergibt. Zen-
tral ist dabei also die Frage, welche Partei den Beweis 
zivilprozessual erbringen muss. Davon hängt weiters 
die Frage ab, inwieweit die Parteien ihrer Prozessför-
derungspflicht 54 iSd § 178 Abs 2 flZPO nachgekommen 
sind. Zusammenfassend ist damit die Substantiierungs- 
und Beweispflicht der Parteien der Motor des Zivilver-
fahrens.55 Denn es kann in keinem zivilen Verfahren 
dem Richter ex officio obliegen, nach Beweisen und Ge-
genbeweisen für den Rechtsstandpunkt der Parteien zu 
forschen ( Parteienmaxime ).56 Dies liegt in der Verant-
wortung der Parteien ( Stoffsammlung ).57 Zur Pflicht des 
Richters wird die Stoffsammlung nur dann, wenn er im 
Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes amtswegig den 
Sachverhalt zu ermitteln hat.58

Da der Richter die Beweise und den Geschehensab-
lauf selbst würdigt, steht es ihm bspw auch frei, dem 
Geständnis einer Partei keinen Glauben zu schenken, 

49 Rechberger in Fasching / Konecny 3 III / 1 § 272 ZPO Rz 2, 4.
50 Kralik, Die Beweiswürdigung 157; Balzer, Beweisaufnahme und 

Beweiswürdigung im Zivilprozess 17; Huber, Das Beweismass 
im Zivilprozess 45; Brinkmann, Das Beweismass im Zivilprozess 
aus rechtsvergleichender Sicht 23 f; Dolinar / Holzhammer, Zivil-
prozessrecht 29–32.

51 Balzer, Beweisaufnahme und Beweiswürdigung im Zivilprozess 
171; Geipel, Handbuch der Beweiswürdigung Kap 6 Rz 6.

52 Rechberger, Mass für Mass im Zivilprozess ? 472.
53 Rechberger, Mass für Mass im Zivilprozess ? 473.
54 Zur Reform der flZPO und dem Eingang der Begriffe » Prozess-

förderungspflicht « und » Prozessökonomie vgl bei Schädler, Die 
Geschichte der liechtensteinischen Zivilprozessordnung Rz 1.6.

55 Brehm, Die Bindung des Richters an den Parteienvortrag und 
Grenzen freier Verhandlungswürdigung 152; vgl für Dtld auch 
Leipold, Beweismass und Beweislast 11.

56 Santner, Richterliche Prozessleitung Rz 19.9.
57 Vogt, Verfassungsrechtliche Grundlagen des Zivilverfahrens 

Rz 2,21.
58 Trenker, Bindungswirkung des zivilgerichtlichen Geständnisses 

298.
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wenn damit unrichtige Tatsachen festgestellt würden.59 
Die ö und fl ZPO bindet ihn gerade nicht daran.60 Auch 
bei der Auswahl eines Beweismittels, nämlich der Be-
stimmung der Person des Sachverständigen, ist der 
Richter frei, um zu vermeiden, dass sich die Parteien 
ewig mit Gutachten und Gegengutachten beschäftigen.61 
Die Situation war in Liechtenstein bis zur Novelle 2018 
anders, und konnten hier die Parteien die Bestellung 
der Person des Sachverständigen anfechten.62

Die Überprüfung der erstgerichtlichen Beweiswürdi-
gung obliegt dem Berufungsgericht. Sie beinhaltet die 
Prüfung, ob sämtliche angebotenen Beweise aufgenom-
men und die aufgenommenen Beweise richtig beurteilt 
wurden 63 und vor allem, ob die ( notwendige ) Begrün-
dung ausreichend logisch und nachvollziehbar ausge-
arbeitet wurde.64 Dass man aufgrund der Beweisergeb-
nisse auch zu einem anderen Schluss und damit einer 
alternativen Feststellung gelangen hätte können, muss 
dabei irrelevant bleiben und ist schon gar nicht unrecht: 
Vielmehr hat der Erstrichter die Verhandlung und deren 
Ergebnisse unmittelbar erlebt, daher ist sein Wahrneh-
men also immer unmittelbar authentischer und direk-
ter als das der folgenden Instanzen.

Das schlagkräftigste Argument gegen eine freie Be-
weiswürdigung ist dabei die derselben immanente Be-
gründungspflicht, da der Richter sich nicht mit formel-
haften Phrasen ( » Kurialfloskel « ) 65 aus der Affäre ziehen 
soll, sondern seine Gedankengänge nachvollziehbar of-
fenzulegen hat.66

Tatsächlich konstatierte bereits Rechberger, dass der 
der Beweiswürdigung innewohnenden Begründungs-
pflicht einerseits in der Disziplin des Zivilprozessrech-
tes, andererseits in der Praxis manchmal zu wenig 
Ernsthaftigkeit zukommt.67

B.� �Das�Regelbeweismass�und�die�
Begründungspflicht�als�Handleitung��
für�die�freie�Beweiswürdigung

Für die innere Überzeugung des Richters lassen sich 
generell – aber nicht ausschliesslich – drei Stufen der 
Überzeugung festlegen: Die einfache, die hohe und die 
sehr hohe Wahrscheinlichkeit.68 Für diese Überzeu-
gungsgrade hat die Judikatur das Regelbeweismass auf-

59 Trenker, Bindungswirkung des zivilgerichtlichen Geständnisses 
301.

60 Rechberger in Fasching / Konecny 3 III / 1 § 267 ZPO Rz 17.
61 Tanczos, Sachverstand im privatisierten Zivilprozess 25.
62 Nagel, Grundsätze des Beweisrechts Rz 21.9, 21.17, 21.49.
63 Kralik, Die Beweiswürdigung 158–160.
64 Dolinar / Holzhammer, Zivilprozessrecht 31 f.
65 Rechberger in Fasching / Konecny 3 III / 1 § 272 ZPO Rz 8.
66 Huber, Das Beweismass im Zivilprozess 8 f.
67 Rechberger, Mass für Mass im Zivilprozess ? 475.
68 Schneider, Beweis und Beweiswürdigung Rz 60, 65, 66.

gestellt, das also den generellen Überzeugungsgrad des 
Richters festlegen soll. Es gibt demnach eben Erhöhun-
gen und Senkungen dieses Masses.

Das Regelbeweismass ZPO ist die hohe und nicht eine 
an Sicherheit grenzende  69 oder bloss überwiegende  70 
Wahrscheinlichkeit 71 ( Überwiegenstheorie ).72 Der Jurist 
sollt sich bei der Bestimmung des Begriffs der Wahr-
scheinlichkeit an der Wahrscheinlichkeitslehre der Na-
turwissenschaften orientieren.73 Bloss natuwissenschaft-
liche Wahrscheinlichkeit ist in Bereichen, in denen es 
bspw. um psychologische Werturteile  74 geht ( Glaubhaf-
tigkeit ), aber uU kein unbedingt zuverlässiger Massstab.

Das Beweismass zeigt völlig abstrakt, wann ein Be-
weis gelungen ist. Die Beweiswürdigung offenbart den 
Parteien dann im Urteil, ob im konkreten Einzelfall eine 
Behauptung als wahr angesehen werden konnte und 
weshalb der Richter zu diesem Schluss gekommen ist. 
Es handelt sich dabei um zwei voneinander getrennte 
Positionen: Die Bestimmung des Beweismasses ist eine 
Rechtsfrage, die Beweiswürdigung ist eine Tatfrage. Der 
Begriff der Beweiswürdigung ist im Sprachgebrauch 
aber gängiger. Geipel setzte sich daher für die Bezeich-
nung » Beweis- und Verhandlungswürdigung « ein,75 da 
nicht nur Beweise im engeren Sinn gewürdigt werden, 
sondern der gesamte Tatsachenstoff und das Prozess-
verhalten der Parteien ( bspw. Säumigkeit ).76

Die Judikatur des öOGH zum Regelbeweismass fällt 
daher auch eher nicht in der wissenschaftlich und prak-
tisch gewünschten » Schärfe « aus, als es heisst: » Das Re-
gelbeweismass der ZPO ist die hohe und nicht eine an Si-
cherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit; eine solche ist nur 
in den Fällen eines erhöhten Regelbeweismasses erforder-
lich. « 77 Ob dieses Maß generell mit einer Überzeugung 
zu beschreiben ist, nach der nur » wenige Promille zur 
Hundertprzentgrenze « beim Überzeugungsgrad fehlen, 
ist wahrscheinlich iSd Wahrheitsüberzeugungstheorie 
zu streng formuliert und würde wohl nie einen Richter 
zu einer inneren Überzeugung führen.78 Diese Sicher-
heit sieht der öOGH in Einklang mit der Lehre  79 als aus-
reichend für die Erbringung eines Beweises an.80

69 OGH 25.  6.  2009, 2 Ob 39  /  09 p.
70 OGH 22.  6.  2011, 2 Ob 97  /  11 w.
71 Rechberger, Mass für Mass im Zivilprozess ? 484 f; Huber, Das Be-

weismass im Zivilprozess 13.
72 Rechberger in Fasching / Konecny3 III / 1 Vor § 266 ZPO Rz 10.
73 Musielak / Stadler, Grundfragen des Beweisrechtes Rz 134.
74 Fasching, Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeßrechts 2 

Rz 815.
75 So auch Rechberger in Fasching / Konecny 3 III / 1 § 272 ZPO Rz 6.
76 Geipel, Handbuch der Beweiswürdigung Kap 6 Rz 7 und 9.
77 RS0110701; in FL ebenso Nagel, Grundsätze des Beweisrechts 

Rz 21,23.
78 Fasching, Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeßrechts 2 

Rz 815.
79 Dort genannt: SZ 23 / 26; SZ 21 / 25; Fasching, Lehrbuch 2 Rz 815.
80 OGH 22.  10.  2002, 10 Ob 98  /  02 p.
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Der öOGH folgte den wissenschaftlichen Anregun-
gen und hat die Begründungspflicht des Richters beson-
ders hervorgeheben, indem er sagte, dass in den Tatsa-
chenfeststellungen eines Urteils aber eindeutig zum 
Ausdruck kommen muss, ob ein bestimmter, für die Ent-
scheidung wesentlicher Umstand festgestellt wird oder 
dass eine solche Feststellung nicht möglich ist, weil der 
Umstand nicht mit dieser hohen Wahrscheinlichkeit des 
Regelbeweismasses als erwiesen angenommen werden 
kann.81 Der Richter hat also seine von ihm herangezoge-
nen Erfahrungssätze zu offenbaren.82 Dabei wurde an-
erkannt, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit keine ob-
jektive Grösse darstellt, sondern dem Regelbeweismass 
» eine gewisse Bandbreite « innewohnt. Es hängt damit von 
den objektiven Umständen des Anlassfalles aber auch 
von der subjektiven Einschätzung des Richters ab, wann 
diese hohe Wahrscheinlichkeit eingetreten ist.83

Die Würdigung der Beweisergebnisse wird, obwohl 
sie praktisch eine zentrale Rolle einnimmt, im » Grund-
satz der freien Beweiswürdigung « nur randständig er-
wähnt.84 Heranzuziehen hat der Richter daher wohl 
seine persönliche Lebenserfahrung, das von ihm er-
worbene Spezialwissen und den durchschnittlichen Er-
fahrungs- und Wissensschatz eines verständigen Men-
schen aus dem örtlichen bzw fachlichen Lebenskreis 
des Sachverhaltes.85

Die deutsche Judikatur und Lehre geht in der dtZPO 86 
in § 286 87 seit dem 19. Jahrhundert und einem reichsge-
richtlichen Erkenntnis aus 1884 88 ebenso von einer hohen 
Wahrscheinlichkeit 89 aus, detailliert aber: » Deswegen gilt 
im praktischen Leben der hohe Grad von Wahrscheinlichkeit, 
welcher bei möglichst erschöpfender und gewissenhafter An-
wendung der vorhandenen Mittel und Erkenntnisse entsteht, 
als Wahrheit und Bewusstsein des Erkennenden von dem 

81 OGH 30.  3.  1999, 3 Ob 314  /  97 s.
82 Rechberger in Fasching / Konecny 3 III / 1 § 272 ZPO Rz 7.
83 OGH 17.  11.  2004, 7 Ob 260  /  04 t.
84 Brehm, Die Bindung des Richters an den Parteienvortrag und 

Grenzen freier Verhandlungswürdigung 1; Tschadek, Der Be-
weis 53–56.

85 Rechberger in Fasching / Konecny 3 III / 1 § 272 ZPO Rz 5.
86 Reichsgesetz Nr 1167 ( Gesetz betreffend die Einführung der Ci-

vilprozessordnung vom 30. Januar 1877 ).
87 Welcher dem § 272 der öZPO interessantwerweise nachempfun-

den wurde; Rechberger, Mass für Mass im Zivilprozess ? 475.
88 RG 14.  1.  1885, I 408 / 84, veröffentlicht in RGZ 15, 228, 339; dazu 

insbesondere Evers, Begriff und Bedeutung der Wahrschein-
lichkeit für die richterliche Beweiswürdigung 3–8; vgl insbe-
sondere die Versuche in Musielak / Stadler, Grundfragen des Be-
weisrechtes Rz 146, die Wahrheitsüberzeugung des Richters auf 
ein Fundament zu stellen.

89 Geltende Fassung aus der dtZPO » § 286 Freie Beweiswürdigung: 
( 1 ) Das Gericht hat unter Berücksichtigung des gesamten Inhalts 
der Verhandlungen und des Ergebnisses einer etwaigen Beweisauf-
nahme nach freier Überzeugung zu entscheiden, ob eine tatsächliche 
Behauptung für wahr oder für nicht wahr zu erachten sei. In dem Ur-
teil sind die Gründe anzugeben, die für die richterliche Überzeugung 
leitend gewesen sind. ( 2 ) An gesetzliche Beweisregeln ist das Gericht 
nur in den durch dieses Gesetz bezeichneten Fällen gebunden«.

Vorliegen einer so ermittelten hohen Wahrscheinlichkeit, als 
die Überzeugung von der Wahrheit «.90

Diese Judikatur findet sich in ständiger Anpassung 
und Angleichung,91 wobei besonders der Versuch der 
Angleichung an die tatsächlichen Lebensverhältnisse 
hervorsticht und nur einen für das praktische Leben 
brauchbaren Grad von Gewissheit, der Zweifeln Schwei-
gen gebietet, ohne sie völlig auszuschliessen, fordert.92

Der verhandlungsführende Richter muss so zur per-
sönlichen Überzeugung kommen, womit immer eine 
stark subjektive Komponente in die Sachverhaltsfrage 
einfliesst. Lebenswahrscheinlichkeiten sind darin mit-
einzubeziehen.93 Eine Einheitlichkeit und Vorgabenin-
tensität durch höchstrichterliche Rechtsprechung ver-
bietet sich damit auch von selbst, da die Begriffe der 
Wahrscheinlichkeit und das Beweismasses doch die 
subjektive innere Überzeugungskomponenten des ent-
scheidenden Zivilrichters in der gesetzlich vorgegebe-
nen Freiheit belassen und ihn ansonsten wiederum ein-
schränken würden.94

Die Begründungspflicht und somit die Nachvollzieh-
barkeit des Gedankenganges des feststellenden Richters 
machen aber eben dann die Tatsachenfeststellungen 
über Rechtsmittel angreifbar, da darin aufgezeigt wer-
den kann, welche Schlüsse das Gericht fälschlich oder 
gar nicht getroffen hat, auch wenn die Wahrheitsfin-
dung durch den Richter Gesamtheitlich ja immer nur 
eine relative sein kann.95

90 Brinkmann, Das Beweismass im Zivilprozess aus rechtsverglei-
chender Sicht 41 f; Huber, Das Beweismass im Zivilprozess 56 ff 
und 121 ff; Geipel, Handbuch der Beweiswürdigung Kap 6 Rz 86.

91 Geipel, Handbuch der Beweiswürdigung Kap 6 Rz 97 f mHa 
RGSt 15 vom 20.  12.  1886, 151–153 ( » Anasthasiaentscheidung « ): 
» Liegt [ … ] ein an Gewissheit angrenzender Grad von Wahrschein-
lichkeit vor, [ … ] so ist damit der Beweis geliefert. « oder auch Walter, 
Freie Beweiswürdigung 103; Evers, Begriff und Bedeutung der 
Wahrscheinlichkeit für die richterliche Beweiswürdigung 7 f; 
Musielak / Stadler, Grundfragen des Beweisrechtes Rz 130 f.

92 Bspw OLG München 6.  7.  2012, 10 U 3111 / 11: » Diese Überzeugung 
des Senats erfordert keine – ohnehin nicht erreichbare ( vgl RGZ 15, 
338 [ 339 ]; Senat NZV 2006, 261; 28.  7.  2006, 10 U 1684 / 06 [ Juris ], 
stRspr… ) – absolute oder unumstössliche Gewissheit und auch keine 
›an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit‹, sondern nur einen für 
das praktische Leben brauchbaren Grad von Gewissheit, der Zwei-
feln Schweigen gebietet ( grundlegend BGHZ 53, 245 [ 256 ] = NJW 
1970, 946, stRspr… ) « auch bei Geipel, Handbuch der Beweiswür-
digung Kap 6 Rz 107–131.

93 Schneider, Beweis und Beweiswürdigung Rz 36–49.
94 Zu den Meinungen vgl Evers, Begriff und Bedeutung der Wahr-

scheinlichkeit für die richterliche Beweiswürdigung 12–39; Hu-
ber, Das Beweismass im Zivilprozess 67–88; Geipel, Handbuch 
der Beweiswürdigung Kap 6 Rz 105, 109, 115, 124, 129, 135–156, 
der hier unter anderem die Worte uneinheitlich, verwirrend, 
unprognostizierbar verwendet und den wohl berechtigten Vor-
wurf erhebt, der BGH arbeite hier mit verschiedenen nicht zu-
sammenpassenden Beweiswürdigungstheorien.

95 Rechberger in Fasching / Konecny 3 III / 1 § 272 ZPO Rz 6; Ballon / 
Nunner-Krautgasser / Schneider, Einführung in das Zivilprozess-
recht Rz 330.
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Eine Bekämpfung der Beweiswürdigung hat nach 
statistischen Erhebungen weder in Österreich noch in 
Deutschland grosse Aussicht auf Erfolg, wenn die er-
strichterliche Begründung grds nachvollziehbar ausge-
staltet wurde.96 Der richterliche Begründungsmangel 
kann im Rechtsmittel der Berufung einerseits über den 
Berufungsgrund des sonstigen wesentlichen Verfah-
rensmangel ( Zurückverweisung des Urteils an die erste 
Instanz ) oder der unrichtigen Tatsachenfeststellung 
aufgrund unrichtiger Beweiswürdigung ( allfällige Än-
derung der Feststellungen durch das Berufungsgericht 
nach Beweiswiederholung ) angefochten werden.97 Die 
falsche Anwendung von Erfahrungssätzen ( Beweiswür-
digung ) ist sodann nicht mehr revisibel 98 und an den 
öOGH herantragbar.99

Die Lösung der Rechtsfrage hängt sohin zentral mit 
der Sachverhaltsermittlung und -würdigung zusammen. 
Die Prüfung der Rechtslage setzt natürlich denknotwen-
dige Wahrheitsprüfung vorab voraus.100

Die öZPO setzt aber einer uferlosen Ergründung des 
Sachverhaltes eine strenge Schranke. Die flZPO macht 
dies im Vergleich zu anderen Zivilverfahrensordnungen 
auch: Das Neuerungsverbot.

C.� �Das�Neuerungsverbot�der�öZPO�als�Schranke��
des�Beweisantrages

Das Neuerungsverbot ( auch Novenverbot oder Novati-
onsverbot ) ist eine der zentralsten, wenn nicht die wich-
tigste Kennzeichnung der öZPO: Es verhindert, dass Be-
weisfragen bis in die hohe Instanz » mitgezogen « werden 
und bewirkt dadurch eine Verfahrenskonzentration für 
die Beweisaufnahme vornehmlich in der ersten Instanz 
bzw in FL in der ersten und zum Teil auch in der zwei-
ten Instanz.

Die weiteren Instanzen sollen dann, aufbauend 
auf einem abschliessend festgestellten Sachverhalt die 
Rechtsfrage lösen. Die Feststellungen des Erst- ( bzw 
Zweit- ) gerichtes werden damit zur Ausgangsbasis aller 
weiteren rechtlichen Überlegungen. Zudem haben sich 

96 Geipel, Handbuch der Beweiswürdigung Kap 1 Rz 2.
97 Rechberger in Fasching / Konecny 3 III / 1 § 272 ZPO Rz 8, 10, 12.
98 FLOGH 6 C 434 / 93 vom 10.  9.  2009 Leitsatz Ia: » Das Berufungsver-

fahren und das Berufungsurteil sind nur mangelhaft, wenn sich das 
Berufungsgericht mit einer Beweisrüge überhaupt nicht auseinan-
dersetzte, nicht aber schon dann, wenn es nicht auf jedes einzelne 
Argument des Berufungswerbers eingeht. Es genügt, dass das Beru-
fungsgericht seiner Pflicht, die Beweiswürdigung des LG zu über-
prüfen, nachkommt und seine Erwägungen festhält, warum es eine 
erstgerichtliche Feststellung für richtig hält. Ob die dabei angestell-
ten Überlegungen richtig sind oder falsch, fällt in den Bereich der 
irrevisiblen Beweiswürdigung.«

99 Rechberger in Fasching / Konecny 3 III / 1 § 272 ZPO Rz 9; gilt auch 
für FL.

100 Pflughaupt, Prozessökonomie 87 dort insb FN 308 und das Zitat 
von Stürner.

die Parteien in ihrer Prozessförderungspflicht und was 
die Feststellung des Sachverhaltes betrifft, in den ersten 
Instanz auszutauschen. Damit sollen vor allem » Überra-
schungsbeweise «, die aus Prozesstaktik oder Nachläs-
sigkeit zurückgehalten wurden, den Sachverhalt später 
nicht mehr ändern ( können ).101

Das Neuerungsverbot unterbindet in der öZPO, dass 
nach dem Schluss der Verhandlung erster Instanz neue 
Tatsachen vorgebracht werden. Die Entscheidungs-
grundlagen und Beweise, die den rechtserheblichen 
Sachverhalt beinhalten, sind und sollten bei Abschluss 
der mündlichen Verhandlung also vorliegen ( § 482 
ZPO ), was die Gesamtdauer von Zivilprozessen erheb-
lich verkürzt. Die Erhebung der Berufung ist daher auf 
die in der ersten Instanz vorgebrachten und vor allem 
von den Parteien beantragten Beweismittel beschränkt 
und dient damit vornehmlich, den Sachverhalt festzu-
stellen.

Die Nachholung rechtserheblicher Feststellungen 
ist dem Berufungsgericht aber im Rahmen des » sekun-
dären Feststellungsmangels « 102 möglich, wenn rechts-
erhebliche Tatsachen von der Erstinstanz nicht erörtert 
( bzw festgestellt ) wurden.103

Das System der ZPO geht sogar soweit, bei den Beru-
fungsgründen die Tatsachenfeststellungen in Bagatell-
sachen 104 durch Berufung nicht mehr angreifbar zu ma-
chen. Die Parteien müssen mit dem vom Erstgereicht 
festgestellten Sachverhalt weiter » arbeiten «.105

Ähnliche Pflichten ergeben sich aus der notwendi-
gen Rüge von Verfahrensmängeln in der ersten Instanz, 
ansonsten können diese in der Berufung nicht geltend 
gemacht werden, da der erstinstanzliche Richter den 
Verfahrensmangel ohne Rüge ( also wegen dem Schwei-
gen der Parteien ) nicht mehr beheben kann.106

Es ist sodann in keiner Weise mehr Aufgabe der 
zweiten und schon gar nicht der dritten Instanz, Tatsa-
chenfeststellungen aufgrund von Parteianträgen nach-
zuholen.107

101 Rechberger / Simotta, Zivilprozessrecht Rz 420, 422, 745, 1007 ff.
102 § 496 Abs 1 iVm Abs 3 öZPO.
103 Ballon / Nunner-Krautgasser / Schneider, Einführung in das Zivil-

prozessrecht Rz 520, 548, 570.
104 § 501 öZPO ( Streitwert unter EUR 2.700,– ).
105 Berufungsgründe sind nur mehr Nichtigkeit und unrichtige 

rechtliche Beurteilung Ballon / Nunner-Krautgasser / Schneider, 
Einführung in das Zivilprozessrecht Rz 583.

106 Rechberger / Simotta, Zivilprozessrecht Rz 747.
107 Ausnahmen beim Berufungsgrund des » sekundären Feststel-

lungsmangels «, also ausgelassener ( rechtsfragenerheblicher ) 
Feststellungen trotz vorliegender beweismittelunterfütter-
ter Festsellungsmöglichkeit durch das Erstgericht, wobei hier 
fraglich ist, ob er ein Unterpunkt des Berufungsgrundes des 
wesentlichen Verfahrensmangels oder des Berufungsgrundes 
der unrichtigen rechtlichen Beurteilung ist. Vgl Ballon / Nunner- 
Krautgasser / Schneider, Einführung in das Zivilprozessrecht 
Rz 591 mwN in FN 68 und dort insb Kodek / Mayr, Zivilprozess-
recht 3 Rz 1050; Neumayr, Zivilprozessrecht 8 III 12; Deixler-Hübner /  
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D.� �Beschränktes�Neuerungsverbot�in�der�flZPO

Die vom fl Landgericht ( LG ) gefällten Sachentscheidun-
gen können im Instanzenzug, mit Ausnahme der Baga-
tellsachen, mittels Berufung an das Obergericht und 
dann die Berufungsentscheidung des Obergerichtes 
mittels Revision zum Obersten Gerichtshof angefoch-
ten werden. Der Drei-Instanzenzug an sich trägt schon 
zur Verfahrensdauer bei.108

Liechtenstein kennt kein grds Neuerungsverbot im 
Verfahren vor dem fl Obergericht. Nur der fl Oberste Ge-
richtshof ( flOGH ) entscheidet als reine Rechtsinstanz.109 
Eine Verfahrenskonzentration und mögliche Verkür-
zung der Verfahrensdauer wurde durch eine Konzen-
tration des Verfahrens beim fl Obergericht versucht.110 
Die Einschränkung von Noven im Berufungsverfahren 
ergab sich vorab aus § 453 Abs 3 der flZPO, wonach ( zu-
mindest ) eine Klagsänderung im Berufungsverfahren 
unzulässig war und ist.111

Das » harte « Neuerungsverbot der öZPO ist natürlich 
eher die Ausnahme als die Regel. Seine Sinnhaftigkeit 
ist mE aber nicht anzuzweifeln. Das FL ist daher einen 
Zwischenweg gegangen, und hat sich für ein beschränk-
tes Neuerungsverbot entschieden, dessen Beibehaltung 
der Gesetzgeber eng verwoben mit der in FL fehlenden 
Anwaltspflicht im Verfahren sieht: Ein Neuvorbringen 
kann zurückgewiesen werden, wenn es in Verschlep-
pungsabsicht 112 oder wegen unsorgfältiger Prozessfüh-

Klicka, Zivilverfahren 10 222; Rechberger / Simotta, Zivilprozess-
recht 9 Rz 1091; Kodek in Rechberger, Kommentar 4 § 496 ZPO Rz 1; 
7 Ob 252  /  01 m AnwBl 2002 / 7810 ( Kux ).

108 Vernehmlassungsbericht der Regierung betreffend die ( Teil ) Re-
form der ZPO vom 29.  9.  2017, S 23.

109 Marxer & Partner, Wirtschaftsrecht 339.
110 » Die gegenständliche Reform der ZPO zur Vereinfachung und Be-

schleunigung des Verfahrens soll schliesslich gleichzeitig dazu 
genutzt werden, einzelne Bestimmungen an die Entwicklung der 
Rechtsprechung bzw. an die Gerichtspraxis sowie an die österrei-
chische Rezeptionsvorlage anzupassen. « in Vernehmlassungsbe-
richt der Regierung betreffend die ( Teil ) Reform der ZPO vom 
29.  9.  2017, S 11, 12.

111 StGH 2011 / 121 vom 7.  2.  2012, Leitsatz I: » Auch die Änderung des 
Klagegrundes stellt eine Klagsänderung dar. Unter einer solchen 
Form der Klagsänderung versteht die Lehre, wenn anspruchsbe-
gründende Tatsachen abgeändert, ergänzt oder durch andere er-
setzt werden. Dabei folgt die Rechtsprechung des öOGH einer Ab-
grenzung nach den anspruchsbegründenden Rechtsnormen. Eine 
Änderung des Klagegrundes liegt demnach vor, wenn Tatsachen ge-
ändert ( ergänzt oder ausgewechselt ) werden, die zur Ausfüllung ei-
nes neuen rechtlichen Tatbestandes, dh einer anderen Rechtsnorm 
erforderlich sind. Keine Änderung des Klagegrundes würde dem-
nach vorliegen, wenn es sich um blosse Hilfstatsachen, Beweisan-
bote oder Tatsachenänderungen handeln würde, die die Anwend-
barkeit oder Nichtanwendbarkeit des Tatbestandes nicht berühren. 
Ein solches Vorbringen wäre auch im Berufungsverfahren zulässig. «

112 FL OGH 10 Cg 2002.79–87 vom 2.  9.  2004, Leitsatz Ia und Ib: » Der 
Berücksichtigung eines neuen Vorbringens und neuer Beweisan-
träge erstmals in der Berufungsschrift sind dadurch Grenzen ge-
setzt, als diese nicht in Verschleppungsabsicht erfolgt sein dürfen. 
Wenn das Berufungsgericht die vom Berufungswerber neu bean-
tragten Beweisaufnahmen wegen Unglaubwürdigkeit der diesbe-

rung erfolgt. Gesamt kann es im Berufungsverfahren 
dann zurückgewiesen werden, wenn es schuldhaft 113 
nicht bereits früher erstattet wurde.114 Dennoch können 
Parteien im Rechtsmittel und dessen Beantwortung 
noch neues Vorbringen samt Beweisanbot erstatten, 
nicht jedoch in der Berufungsverhandlung selbst. Der 
Gesetzgeber sieht darin keinen Grund für eine längere 
Dauer des Zivilverfahrens.115

Parallel dazu wurde die Pflicht des Erstrichters ein-
geführt, das Sach- und Rechtsvorbringen mit den Par-
teien aus Schutz vor Überraschungsentscheidungen in 
den prozessual relevanten Punkten zu erörtern ( § 182 
flZPO ), um nicht entscheidungsrelevante Beweiserhe-
bungen zu vermeiden.116 Dass dem fl Gesetzgeber die 
Verfahrensdauer und Kostenbelastung der Parteien ein 
offensichtliches Anliegen ist, wurde bereits erwähnt.

E.� �Zwischenfazit

Der Richter muss frei sein, die im Lichte unmittelba-
rer Prozessführung hervorgekommenen Beweise nach 
den Beweislastregeln, die seine einzige Einschränkung 
sein dürfen, zu prüfen. Legale Beweistheorien würden 
den Sachverhalt stets verzerren, da sie nahezu mathe-
matisch vorgeben, zu welchem Ergebnis der Richter zu 
kommen hat und die Prozessführung verzögern wür-
den.117 Diese sind zudem mit einem rechtsstaatlich 
freien Verfahren nicht übereinzubringen.

Der Staat als Garant des rechtsstaatlichen Verfah-
rens für die Rechtsunterworfenen muss es daher im 
Vertrauen auf seine ausgebildeten Richter denselben 
überlassen, den notwendigen Sachverhalt aus ihren 
Augen unmittelbar zu beurteilen. Die Beschränkung 
von Beweisanträgen auf das erstinstanzliche bzw zwei-

züglichen Behauptungen ablehnt, anstatt – richtigerweise – die Be-
weisanträge entsprechend dem Antrag des Berufungsgegners wegen 
Verschleppungsabsicht zurückzuweisen, so ist der darin gelegene 
formale Verfahrensmangel für das Ergebnis des Rechtsstreits nicht 
relevant und ein Mangel des Berufungsverfahrens nicht gegeben. «

113 Dazu insb Santner, Richterliche Prozessleitung Rz 19,51.
114 Vogt, Verfassungsrechtliche Grundlagen des Zivilverfahrens 

Rz 2,66, 2.71.
115 » Das strikte Neuerungsverbot der österreichischen Zivilprozessord-

nung stellt im Vergleich zu den Prozessordnungen der umliegenden 
deutschsprachigen Länder eine Ausnahme dar. Die Neuerungser-
laubnis im liechtensteinischen Berufungsverfahren ist zudem keine 
umfassende, sondern lediglich eine beschränkte. « in Vernehmlas-
sungsbericht der Regierung betreffend die ( Teil ) Reform der 
ZPO vom 29.  9.  2017, S 13–15.

116 Vernehmlassungsbericht der Regierung betreffend die ( Teil ) Re-
form der ZPO vom 29.  9.  2017, S 61; Santner, Richterliche Prozess-
leitung Rz 19,27.

117 FLOGH 4 Cg 2000.230 vom 5.  9.  2002, Leitsatz Ic: » Entsprechend 
dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung hat das Tatsachenge-
richt losgelöst von festen Beweisregeln zu beurteilen, ob eine be-
hauptete Tatsache für wahr zu halten ist oder nicht. Es kann bei 
entsprechender Beweislage auch die Unrichtigkeit eines in einer 
ausländischen öffentlichen Urkunde bezeugten Vorganges oder der 
dort bezeugten Tatsache unterstellen. «
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tinstanzliche Verfahren ist dabei eine notwendige Be-
schränkung, die Prozessförderung durch die Parteien zu 
motivieren und eine etwaige Prozesstaktik und Verzöge-
rungen hintanzuhalten.

Die Parteien werden dadurch nicht in ihrem Recht 
auf Parteiengehör beschnitten, vielmehr wird der 
Grundsatz der Waffengleichheit damit umgesetzt und 
das Verfahren » angekurbelt «.

Dabei steht die Abhandlung der Beweiswürdigung 
nach freier Überzeugung und die Ausübung von Ermes-
sen 118 völlig im Kontext der Prozessökonomie.119 Aufwän-
dige Beweisverfahren und Streitpunkte um Beweiswerte 
sollen dadurch ausgeschlossen werden, um ein straffes 
Verfahren zu gewährleisten.120

III.� �Der�Grundsatz��
der�Prozessökonomie�und��
der�Verfahrenskonzentration

Franz Klein wollte mit der ZPO eine Verfahrensordnung 
schaffen, die möglichst praktikabel, anwendungs-
freundlich und für den Richter handhabbar ausgestal-
tet ist und sich in den prozessökonomischen Zielen 
zwischen einer » Trias « aus Arbeitsaufwand ( Effizienz ), 
Prozessdauer ( Raschheit ) und Prozesskosten ( Billigkeit ) 
bewegt.121

Jedes gerichtliche Verfahren sollte daher einfach, 
rasch und kostensparend zu einem Ziel führen. Dieser 
rationelle Ansatz der Verfahrensgestaltung spiegelt sich 
auch in Art 6 Abs 1 EMRK wieder ( Anm: angemessene 
Verfahrensdauer, Justizgewährungsanspruch 122 ). Natür-
lich darf die Verfahrensökonomie ( bzw in Dtld Prozess-
wirtschaftlichkeit 123 ) iS einer Zweckmässigkeit nicht zu 

118 § 273 öZPO, nachgebildet § 286 dtZPO.
119 Klauser / Kodek, JN-ZPO 18 § 273 ZPO E 1.
120 Zumindest per FN und unter Berufung auf Leipold, Wege zur 

Konzentration von Zivilprozessen 29 sei aber durchwegs fest-
gehalten, dass das » System « ZPO nicht generell eine Straffung 
zulässt. Mit dem europ Zivilverfahrensrecht kollidierende Zu-
ständigkeitsfragen, Klagenhäufungen trotz Sachzusammen-
hangs, Klage und Gegenklage, Auseinanderfallen von Proviso-
rial- und Hauptverfahren sind nur einige Punkte, die bei einer 
eingehenden Betrachtung prima vista auch Konzentrationsbe-
darf in der öZPO diagnostizieren könnten; vgl auch Rechberger 
in Fasching / Konecny 3 III / 1 § 273 ZPO Rz 1, 2.

121 Dahlmanns, Achter Abschnitt. Österreich 2738; Schädler, Pro-
zessökonomie in der liechtensteinischen Zivilprozessordnung 
101–108.

122 Trenker, Ansätze eines Bagatellverfahrens 74 dort insb FN 5 und 
die von Franz Klein getätigte Aussage, dass die Rechtsverfol-
gung stets im richtigen Verhältnis zum Wert des Rechtsgenus-
ses stehen muss.

123 Noske, Die Prozessökonomie 15, welche aber nicht unbedingt 
tatsächlich ökonomische, also wirtschaftlich finanzielle Er-
wägungen, beinhalten muss bzw soll. Anders Mettenheim, Der 
Grundsatz der Prozessökonomie 16, der die Prozessökonomie 
durchwegs als wirtschaftliches Rationalisierungsvorhaben an-
sieht.

einer Beschneidung fundamentaler Rechte der Parteien 
führen ( bspw des Parteiengehörs ).124

Die Wirtschaftlichkeit und Effizienz eines Zivilpro-
zesses wird in ihrer Bedeutung, vor allem aber in ihrer 
Vielschichtigkeit in den folgenden Zeilen sicher nicht 
abschliessend beantwortet werden können. Insbeson-
dere ist sie ein Prinzip, das in nahezu jeder Lage des Ver-
fahrens als Argument herangezogen werden kann, ohne 
sich dabei auf einzelne Normen zurückziehen zu müssen. 
Wesentlich erscheint aber, dass sie eine der Kernüberle-
gungen des zivilen Prozessführens ist und vor allem die 
Effizienz – und damit wohl auch Akzeptanz – des Zivilver-
fahrens zu stärken versucht, auch wenn ein » juristischer 
Effizienzbegriff « wohl nicht zu fassen sein wird.125

Dass Klein aber mit der öZPO ein Institut geschaffen 
hat, dass soziologisch-ökonomische Erwägungen ver-
eint, darf hier als Ausgangslage durchwegs angenom-
men werden.126

Folgende Regelungskomplexe spiegeln den Grund-
satz dabei besonders wieder:

 ▷ Schriftliche Eingangsphase und rascher Verhand-
lungsbeginn um den Prozessstoff ausreichend vor-
zubereiten und sich mit den Parteien sodann auf die 
Beweisaufnahmen zu konzentrieren.127

 ▷ Amtsbetrieb: Gibt dem Richter Möglichkeiten an die 
Hand, den Prozess aus eigenem voranzutreiben, in-
dem er für eine konzentrierte Prozessführung sorgt 
( bspw Ausschreibung von Tagsatzungen ). Auch 
kann er Präklusionsregeln ( Anm: Vorlage von Urkun-
den oder zu erstattendes Vorbringen bei sonstiger 
Übergehung ) angemessen setzen.128

 ▷ Prozessförderungspflicht: Diese obliegt den Par-
teien und sie haben an der raschen Erledigung der 
Rechtssache auch eine Mitwirkungspflicht ( Hand-
lungsobliegenheiten ), um eine Verschleppung der 
Rechtssache zu vermeiden.129 Daher ist iSd Eventu-
almaxime das gesamte Sachvorbringen bei erster Ge-
legenheit zu erstatten, was die Parteien dazu zwingt, 
alles von möglicher Relevanz sogleich vorzubringen 
( Anm: und unter Beweis zu stellen ).130

124 Konecny in Fasching / Konecny 3 II / 1 Einleitung Rz 67, 68.
125 Pflughaupt, Prozessökonomie 5–7, 15, 31.
126 Sprung, Die Grundlagen des österreichischen Zivilprozess-

rechts 394.
127 Vgl insb Zimmermann, Zur Sorgfaltspflicht im Schriftsatzwesen 

600; Konecny in Fasching / Konecny 3 II / 1 Einleitung Rz 69 / 1, 69 / 4, 
69 / 5; zur besonderen Verhandlungssituation in Liechtenstein 
mit der Eigenart, umfangreiche Schriftsätze unter ( Aus )-Nut-
zung des Mündlichkeitsgebots kurz vor den Verhandlungen an 
Gericht und Gegenpartei zu senden vgl instruktiv Köchl, Mög-
lichkeiten zur Eindämmung des » Schriftsatzunwesens « in der 
liechtensteinischen Gerichtspraxis 549, 550, 567, 568.

128 Konecny in Fasching / Konecny 3 II / 1 Einleitung Rz 69 / 2, 91 / 1.
129 Konecny in Fasching / Konecny 3 II / 1 Einleitung Rz 69 / 3.
130 Konecny in Fasching / Konecny 3 II / 1 Einleitung Rz 70, 70 / 1.
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 ▷ Neuerungsverbot: Wesentlich ist für die Prozessöko-
nomie, dass es den Parteien untersagt ist, die Stoff-
sammlung weiter als auf die erste ( bzw in FL: zweite ) 
Instanz auszudehnen.131 Sie Stoffsammlung ist aus-
drücklich beschränkt.132

Verletzungen dieser Verfahrensvorschriften können 
als Berufungspunkt des erheblichen Verfahrensman-
gels geltend gemacht werden.133 Es mag natürlich Fälle 
geben, bei denen es sogar angezeigt scheint, gewisse 
strenge Auslegungen des Neuerungsverbotes ausser 
Acht zu lassen, und abzuwägen, ob eine allenfalls un-
zulässige Beweisaufnahme nicht eher der Prozessförde-
rung entspricht.134

Die Prozessökonomie schlägt damit als Verfah-
rensgrundsatz des Zivilprozesses auch auf die verfas-
sungsrechtliche Verhältnismässigkeit durch. In einem 
Zweck-Mittel-Denken 135 wird sie daher wegen des Selbst-
hilfeverbotes dem Staat auferlegen, ein zweckdienliches 
Verfahren zu installieren, dass es den Rechtsunterwor-
fenen ohne grosse Belastung und Verzögerung ermög-
licht, Recht und Gerechtigkeit herzustellen.136 Dabei 
verfolgt der Zivilprozess stets die Kerngedanken des 
Rechtsfriedens,137 des Ausschlusses der Selbsthilfe so-
wie der Förderung des Vertrauens in die Gerichtsbar-
keit und die Akzeptanz des Rechtssystems ( Rechtsver-
wirklichung ).138

Diese Prozessgrundsätze sind nun keine zufällige 
Aneinanderreihung, sondern verwirklichen den Ge-
danken des Gesetzgebers zur Wahrung der Rechtsord-
nung und der Durchsetzung eigener Rechte. Der Staat 
» duldet « das Übel einer Streitigkeit im geordneten Rah-
men: Ein Prozess verzögert doch die sichere Rechtsaus-
übung und vermehrt die Kosten des Staates durch zur 
Verfügungstellung des Justizapparates.139 Der Konflikt 
zwischen den Prozesszielen, insb der Richtigkeit des 
Verfahrens und der Entscheidung, kann dabei nicht ver-
hehlt werden. Koch sieht deshalb alleinig ökonomische 
Erwägungen als den Prozesszielen und -zwecken unter-
geordnet bzw nur dienend an.140

131 § 482 öZPO.
132 Konecny in Fasching / Konecny 3 II / 1 Einleitung Rz 69 / 6.
133 Konecny in Fasching / Konecny 3 II / 1 Einleitung Rz 76.
134 Noske, Die Prozessökonomie 9, 132, dort auch zu BGHZ 3, 65 

worin die Aussage einer Partei, die dann wegen Meineides ver-
urteilt wurde, vom BGH berücksichtigt wurde, um ein Wieder-
aufnahmeverfahren zu verhindern.

135 Schädler, Prozessökonomie in der liechtensteinischen Zivilpro-
zessordnung 51.

136 Noske, Die Prozessökonomie 65, 66.
137 Als Abwesenheit von Streit.
138 Pflughaupt, Prozessökonomie 105, 106, 348; Mettenheim, Der 

Grundsatz der Prozessökonomie 25; Koch, Die Prozessökono-
mie 339.

139 Sprung, Die Grundlagen des österreichischen Zivilprozess-
rechts 382, 388.

140 Koch, Die Prozessökonomie 25 f.

Im Zweifel sollte daher auf die rechtschutzfreund-
liche Interpretation der Prozesszwecke der ZPO, auch 
wenn sie im Konflikt mit der inhaltlichen Richtigkeit 
der Entscheidung aufgrund prozessökonomischer Er-
wägungen steht, nur als letzte Möglichkeit zurück-
gegriffen werden.141 Die Prozessökonomie als Verfah-
rensgrundsatz der öZPO ist damit einer der zentralen 
Leitsterne des Zivilverfahrens, verfassungsrechtlich 
wird man sie wohl nur in Teilen als in Art 6 EMRK ver-
ankert argumentieren können.142

A.� �Prozessökonomie�in�Liechtenstein

Der liechtensteinische Gesetzgeber sieht die Prozess-
ökonomie und Verfahrenskonzentration mEn als sehr 
zentrale Elemente des Zivilverfahrens an. Bereits die 
zweiwöchige Rekursfrist ( ua Rechtsmittelfristen ) wollte 
er aufgrund der Gefahr einer » deutlichen Verlängerung « 
von Verfahren 2012 nicht erhöhen.143

Zur Verfahrensdauer kommt wegen der laufenden 
Vertretungs- und Gerichtskosten stets ein ökonomi-
scher Aspekt hinzu. Für die Parteien ergibt sich damit 
die Frage, ob sie sich das Gerichtsverfahren überhaupt 
noch leisten können. In den Worten des fl Gesetzgebers: 
» Damit wird die Verfahrensdauer auch ein Problem des Zu-
gangs zum Recht. « 144 Und auch des Verdienstes. Ein Ge-
richtssystem, das direkt oder indirekt einen Unterschied 
in der Behandlung ärmerer und reicherer Menschen 
macht oder machen kann, kann nie den Anspruch er-
heben, dem Gemeinwohl zu dienen.

Daher darf iSd Gesagten bereits hier schon auf die 
Gedanken Schädlers verwiesen werden, der in der flZPO 
die Gedanken Franz Kleins zur Prozessökonomie und 
Verfahrenskonzentration vollzogen und umgesetzt sieht 
( und diesen historisch normenbezogen nachgeht ) und 
daher iW statuiert, dass die Prozessökonomie eine Prüf-
kategorie für den StGH darstellt.145 Daher stellt sich be-
reits hier die Frage, inwieweit das Individualbeschwer-
deverfahren in seiner Ausprägung prozessökonomisch 
erwägungsbedürftig scheint.

141 Trenker, Einvernehmliche Parteiendisposition, 198; Koch, Die 
Prozessökonomie 337, 340: Er versteht aus seinen Studien die 
Prozessökonomie nicht einmal als Verfahrensgrundsatz, son-
dern sieht den Grundsatz als mehr in einer auch aus wirtsch 
Überlegung herkommenden Einzelbewertung im Individual-
rechtschutz der dtZPO und als Verfahrensgrundsatz lediglich 
eine » Aufwandsminimierung «.

142 Koch, Die Prozessökonomie 41.
143 Schädler, Prozessökonomie in der liechtensteinischen Zivilpro-

zessordnung 21, 22 insb FN 2 zur die Postulatsbeantwortung 
Vereinheitlichung Rechtsmittelfristen vom 28. Februar 2012, 
S 18.

144 Vernehmlassungsbericht der Regierung betreffend die ( Teil ) Re-
form der ZPO vom 29.  9.  2017, 11, 12.

145 Schädler, Prozessökonomie in der liechtensteinischen Zivilpro-
zessordnung 537 f.
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IV.� �Der�StGH�und�das�Willkürverbot�
in�Kollision�mit�Grundsätzen�der�
ZPO�?

Einen Vorwurf gegenüber dem StGH zu formulieren, 
dass er einem ungeschriebenen Grundrecht auf Schutz 
vor Willkür folgt, läge dem Autor fern. Gerade die in-
haltliche und umfassende Rechtsrichtigkeit ist ja der 
Antrieb des Juristen zur Falllösung.

Doch die Kollision mit der Realität macht deutlich, 
dass gerade die Sammlung der Sachverhaltsgrundla-
gen die erheblichste Schwierigkeit aufzeigt und oft un-
genügende derselben oder später hervorgekommene 
Umstände das Bild der materiellen Rechtsanwendung 
drastisch verändern können. Materiell richtige Ent-
scheidungen sind natürlich einer der Prozesszwecke des 
Zivilverfahrens.146

Es stellt sich aber durchwegs die Abwägungsfrage, 
was schwerer wiegen soll: ein ökonomisches und damit 
auch schnell erreichbares Verfahrensziel mit einer den 
Rechtsfrieden schnell herstellenden Endentscheidung, 
oder die Ergründung der materiellen Wahrheit in all ih-
rem Facetten- und Tatsachenreichtum.

Ein anderes Gericht, nämlich der EuGH, bedient 
sich zwar auf anderen rechtlichen Fundamenten auch 
des Umweges, das Europarecht punktuell über indivi-
duelle Anträge von Rechtsunterworfenen anzuwenden 
und insbesondere in seinem Sinne auszulegen.147 Auch 
dieses Ziel verfolgt der StGH, indem er Gesetze auslegt, 
um so einer Rechtseinheitlichkeit dienlich zu sein. Und 
dies kann ihm nun nicht negativ ausgelegt werden.

Fraglich ist aber, ob er dafür nach dreiinstanzlichen 
Zivilverfahren noch seine eigene Ansicht durch eigene 
Beweisaufnahmen und Rechtsänderungen einbringen 
soll. Dazu die folgenden Gedanken:

a ) Der ö und fl ZPO liegt als zentralster Grundsatz jener  
der Prozessökonomie zugrunde: Die Herstellung des 
Rechtsfriedens in gangbarer juristischer Zeitdimension 
geht vor einer detaillierten Rechtsrichtigkeit. Zudem 
hat die flZPO bereits in ihrer eigenen Auslegung einen 
Schutz für die Verwirklichung bzw den » Vorrang « des 
materiellen Rechtes implementiert, indem bei den Aus-
legungen jener Auslegung der Vorrang zu geben ist, die 
für die Durchsetzung des materiellen Rechtes günstiger 

146 Mettenheim, Der Grundsatz der Prozessökonomie 23.
147 Pflughaupt, Prozessökonomie 80; Zur Situation, dass Liech-

tenstein nicht Mitglied des Luganer Übereinkommens ist und 
dadurch eine gewisse » Abschottung « der eigenen Jurisdiktion 
nach innen wie aber eben auch nach aussen betreibt vgl Wittwer, 
Liechtenstein und das Europäische Zivilprozessrecht 1053.

ist ( Verbot des überspitzten Formalismus bzw in der 
öZPO der Vorrang der Sacherledigung ).148

Wie angezeigt, bietet die ZPO durch die freie Beweis-
würdigung, dem Neuerungsverbot und dem Grundsatz 
der Prozessökonomie in verschiedenen Ausprägungen 
( Bagatellberufung,149 Anscheinsbeweis, Ermessens-
entscheidungen ) Verfahrensbeschleuniger. Beachtung 
verdient auch die Kostenbelastung der Parteien, wenn 
eine vierte Instanz sich zum Zivilverfahren zusätzlich 
einstellt.

Wenn durch aufwändige und möglichst tiefgrei-
fende Erörterungen einerseits längere Verfahren und 
andererseits erhebliche Kosten ( bspw Sachverständige ) 
produziert werden, so wird der Zugang zum Recht für 
die Rechtssuchenden erheblich erschwert.150 Die ZPO 
kennt damit durchwegs Institute, um das Verfahren zu 
beschleunigen, ohne dass dies sofort in Widerspruch 
mit Garantien des Art 6 EMRK stünde.151 Auch wenn die 
Prozessökonomie ein Prinzip des Zivilverfahrens und 
damit kein Verfassungsprinzip 152 per se ist, so ist die 
Nähe und vor allem die Sinnhaftigkeit zur Umsetzung 
des Art 6 EMRK nicht zu verhehlen.

Vielleicht darf dem StGH nahegelegt werden, dass 
das zwar nicht mehr geltende, aber doch bekannte Prin-
zip von minima non curat praetor iS einer Opportunitäts-
bewertung anzuwenden und seine Prüfung lediglich auf 
gravierende Ungerechtigkeiten und Gesetzesverstösse 
anzuwenden – was auch die Folge haben kann, dass zu 
manchen Rechtssachen nicht mehr viel oder gar nichts 
zu sagen sein wird.

Prozessökonomisch ist die Abwägung naturgemäss 
schwer: Sollte der StGH dem Minimalprinzip folgen, 
also mit geringem Aufwand grösstmöglichen Nutzen er-
zeugen, oder dem Maximalprinzip, und damit aus den 
eingesetzten Ressourcen den grösstmöglichen Nutzen 
erzielen ? ME ist, Pflughaupt folgend, auch für den fl Zi-
vilprozess eine Kosten-Nutzen-Rechnung mit den Be-
zugsgrössen Geld und Zeit aufzustellen.153

Wie die Diskussion über das dt Bundesverfassungs-
gericht zeigt, ist es stets heikel, wenn ein explizites Ver-
fassungsgericht materiellrechtlich und formalrechtlich 
zu prüfen anfängt, da die verfassungsgemäss gewähr-

148 Vogt, Verfassungsrechtliche Grundlagen des Zivilverfahrens 
Rz 2,61, dort insb FN 422 und 424 unter Verweis auf T. Wille, Ver-
fassungsprozessrecht 377 ff, 381 f und 43.

149 Der Streitwert ist im Zivilverfahren natürlich nur einer der ers-
ten Anhaltspunkte über die Komplexität der Materie. Generell 
sind Streitigkeiten im finanziell niederschwelligen Bereich 
nicht von dieser Tragweite – besonders was die Folgen betrifft, 
dass dadurch ein Zivilverfahren nach allen Regeln der Kunst 
abzuführen sein wird.

150 Trenker, Ansätze eines Bagatellverfahrens 75, 78.
151 Vgl RS0040196; für eine normative Fixierung desselben in Dt bei 

Leipold, Beweismass und Beweislast 17.
152 Dazu für Dtld Pflughaupt, Prozessökonomie 349 f.
153 Pflughaupt, Prozessökonomie 35, 38.
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leisteten Rechte nun einmal nicht vor einem speziellen 
» Fach « halt machen.154

Nichtsdestotrotz macht sich der StGH, ähnlich dem 
deutschen Bundesverfassungsgerichtshof, durch seine 
Praxis aber zu einer letzten » Superrevisions- und Super-
tatsacheninstanz «.155

b ) Mit der Prozessökonomie ist es mE zudem unver-
einbar, wenn eine vierte Instanz, die keine sein möchte, 
nach einem dreiinstanzlichen Verfahren noch versucht, 
vorher schon abgewogene Rechtsansichten abseits ve-
hementer Grundrechtsverletzungen herzustellen. Die 
Auslegung des jeweiligen Rechts sollte alleinig den Zivil-
gerichten vorbehalten bleiben, sie sind als Fachgerichte 
keine Vorinstanz eines Verfassungsgerichtes.

Wenn man denn eine vierte Instanz ausgestalten 
wollen würde, so wäre es unabdingbar, allen drei Vor-
instanzen Möglichkeiten zur Sachverhaltsabklärung zu 
geben und die Tatsachenfeststellungen durch eigene 
Beweisaufnahmen zu ergänzen. Dieses System sieht die 
prozessökonomisch ausgestaltete ö und fl ZPO in kei-
nerlei Weise vor.156

Dem flOGH ist es nämlich nicht mehr gestattet, Be-
weise aufzunehmen, er arbeitet als ausschliessliche 
Rechtsinstanz. Wenn der StGH sohin eine Tatsachenprü-
fung nachholt, müsste dieselbe Möglichkeit auch dem 
flOGH eingeräumt sein. Dass dann aber vier (  ! ) Instan-
zen frei beweiswürdigen und feststellen wird jeden pro-
zessökonomischen Erwägungen, allein wegen des damit 
verbundenen Verhandlungsaufwandes, zuwiderlaufen.

Eine Wiederholung der Rechtssache, insbesondere ei-
nes Beweisverfahrens, vor dem StGH erscheint daher aus 
prozessökonomischer Erwägung nicht mehr zulässig.157

154 Hoch, Staatgerichtshof und Oberster Gerichtshof in Liechten-
stein 418 f.

155 Hoch, Staatgerichtshof und Oberster Gerichtshof in Liech-
tenstein 419 f, dort betreffend die Wortwahl gegenüber dem 
Bundesverfassungsgericht aus der dt Debatte als » oberstes 
Billigkeitsgericht « oder » Wohlfahrtsausschuss «; auf die dt 
Rechtslage ebenso weisend bei Vogt, Verfassungsrechtliche 
Grundlagen des Zivilverfahrens Rz 2.8.

156 FLOGH 6 Cg 2000.83–68 vom 3.  4.  2003, Leitsätze Ia und Ib: » Das 
Beweisrecht ist Bestandteil des Verfahrensrechtes, welches grund-
sätzlich nach der lex fori, also nach liechtensteinischem Prozess-
recht zu beurteilen ist. Elementarer Grundsatz des liechtensteini-
schen Prozessrechtes ist die freie Beweiswürdigung des Gerichts. Sie 
gilt in allen Prozessen vor liechtensteinischen Gerichten, gleichgül-
tig, ob die zu beurteilenden Verfahrensergebnisse Tatsachen im in-
ländischen oder ausländischen Recht betreffen oder ob diese Tatsa-
chen nach inländischem oder ausländischem Recht zu beurteilen 
sind. Dieser Grundsatz gilt für alle Beweisvorschriften, die als Ver-
fahrensrecht der lex fori unterliegen. Daher kann auch der Gegen-
beweis gegen Urkunden und Schriftstücke, die im Ausland errichtet 
wurden, vor liechtensteinischen Gerichten nach den Vorschriften 
der ZPO geführt werden. « und » Die Prüfung der Beweiswürdigung 
der Vorinstanzen ist dem OGH verwehrt. Dies gilt auch dann, wenn 
im Rahmen der Beweiswürdigung ausländische Urkunden verwertet  
wurden. «

157 Mettenheim, Der Grundsatz der Prozessökonomie 172, der sich 
aus dem Anlass von Anhangsverfahren in Dt gegen eine Wieder- 

c ) Zudem stellt der StGH damit die freie Beweiswür-
digung und das Beweismass der ZPO auf den Prüfstand, 
da es den Richtern, die unmittelbar an der Beweisauf-
nahme beteiligt waren, vorbehalten bleiben soll, die re-
levanten Feststellungen zu treffen. Die ZPO gibt es dem 
Richter nicht ohne guten Grund an die Hand, die Fest-
stellungen aus seiner eigenen Wahrnehmung heraus zu 
treffen: Er hat die Parteien im Prozess erlebt, hat die 
gesamte Verhandlung erlebt und kann sich damit auf 
seine Unmittelbarkeit 158 stützen, die als Prozessgrund-
satz wohl einen höheren Wert geniesst, als die abstrakte 
Möglichkeit, dass sich wegen einer Aktenwidrigkeit ein 
anderes Bild ergeben könnte und andere Feststellungen 
möglich wären.159 Je nach Blickwinkel werden andere 
Feststellungen immer irgendwo möglich sein können.

Die Stoffsammlung ist nach der ZPO Sache der Par-
teien. Die Auswertung des gesammelten Prozessstoffes 
obliegt sodann dem erkennenden Richter. Davon macht 
die ZPO kaum Ausnahmen.160

Hier kollidiert die Verfahrensordnung der ZPO mit 
der » Ermessensersetzung « des StGH besonders, da so-
zusagen das Recht auf eine Ermessensentscheidung auf 
den nicht unmittelbar prozessleitenden StGH » übergeht «.

Zudem fehlt, soweit ersichtlich, auch eine Abwägung 
des StGH, woraus die Substitution des Ermessens des 
Erstrichters verfassungsrechtlich abgeleitet wird, wenn 
im Kontext die » Tatsacheninstanzen « durch Unmittel-
barkeit, staatlich bestellten Richtern und hohem Aus-
bildungsgrad eine eigene Einschätzung getroffen haben.

d ) Würde der StGH rekurrieren, er müsse wegen des 
Eingriffes in das Eigentumsrecht der betroffenen Parteien  
genauer prüfen, so ist ihm entgegenzuhalten, dass es 
nicht das Zivilgericht ist, das in das Eigentumsrecht ein-
greift, sondern der Rechtschutzantrag der Parteien. De-
ren Interesse steht sich gleichwertig gegenüber. Es ist 
nun einmal Wesen des Zivilprozesses, dass in das Eigen-
tumsrecht der unterlegenen Partei eingegriffen wird. Der 
Eingriff erfolgt aber nicht durch die Zivilgerichte, son-
dern durch die obsiegende Partei, der der Rechtschutz 
des Staates zur Verfügung gestellt wird. Die Prüfung 
durch die Zivilgerichte ist damit bereits der prüfende  

holung von Rechtssachen ausspricht, da dies eine Bevorzugung 
der Parteien auf Kosten der Allgemeinheit ist.

158 Vogt, Verfassungsrechtliche Grundlagen des Zivilverfahrens 
Rz 2,38 f.

159 FLOGH 8 CG.2005.183 vom 3.  10.  2007, Leitsätze Ib und Ic: » Die 
Frage, aus welchen Gründen und Überlegungen das Gericht eine 
mündliche Vereinbarung feststellt[ … ] ist ausschliesslich eine Frage 
der freien richterlichen Beweiswürdigung. « und » Eine Aktenwidrig-
keit liegt nur dann vor, wenn für eine Feststellung überhaupt keine 
beweismässige Grundlage besteht, nicht aber dann, wenn eine al-
lenfalls mögliche Feststellung nicht getroffen oder eine Feststellung 
durch Schlussfolgerung getroffen wurde. «

160 Vogt, Verfassungsrechtliche Grundlagen des Zivilverfahrens 
Rz 2,64.
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Rechtsschutz dieses Eingriffes. Die » Vor «-Prüfung der Zi-
vilgerichte würde dadurch zu einer Art » Vorverfahren « 
werden.

Wenn sich der fl Gesetzgeber schon Gedanken um 
die Verfahrensdauer  161 macht, so wäre dies ein weiterer 
Anhaltspunkt auch für den StGH, denn: » Der Dauer ge-
richtlicher Verfahren kommt, wie einleitend bereits erwähnt, 
zentrale Bedeutung für die Antwort auf die Frage zu, inwie-
weit die Justiz ihre Aufgaben erfüllt. Zur Rechtsverwirkli-
chung gehört, dass sie in angemessener Zeit geschieht. Ra-
sche Verfahren sind massgebend für ein gutes Funktionieren 
der Justiz, welches wiederum wesentlich für das Vertrauen 
der Bevölkerung in die Justiz ist. Der Anspruch auf gericht-
liche Entscheidung innerhalb angemessener Frist ist vor al-
lem auch ein Gebot von Art. 6 Abs. 1 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention ( EMRK ). « 162

Schlussendlich sind die » Billigkeit « und » Schnellig-
keit « des Verfahrens Grundsätze, denen die ZPO in vie-
len Ausgestaltungen Rechnung trägt, um den Beschwer-
ten den Zugang zum Recht zu ermöglichen, ohne dies 
von einer übermässigen Kostenbelastung für die Par-
teien und deren finanziellen Möglichkeiten abhängig 
machen zu wollen. Schliesslich werden durch Prozesse 
Güter und Finanzmittel dem Wirtschaftskreislauf ent-
zogen.163 Der Wegfall einer allfälligen » vierten « Instanz, 
die nur allzu gerne angerufen wird, würde dem gut tun.

Letztlich möge man der Verstimmung gut ausgebilde-
ter und sachlich-professionell handelnder Zivilrichter al-
ler Instanzen nachsehen, dass es schlussendlich immer ein 
Unverständnis geben wird, wenn nach einem ordentlich 
durchgeführten Verfahren staatsgerichtliche Bedenken zu 
einem anderslautenden Urteil führen würden.

Schliesslich war und ist es Auftrag der Zivilrechtspre-
chung diese Aufgabe selbst zu erledigen. Auch im Hinblick 
auf die nicht zu unterschätzende Auslastung des fl Land-
gerichtes könnte eine Zurückhaltung des StGH Positives 
bewirken.164

Letztendlich könnte sich auch der StGH einmal bei 
Auslegungsfragen irren.165 Doch auch der Gesetzgeber 
könnte für eine Klarstellung sorgen, insb, wenn dem 
StGH dadurch die Bedenken abzunehmen sind, dass er 
durch eine Nicht-Prüfung einer Rechtssache » Rechtsver-
weigerung « begehen würde.166

161 Schädler, Die Geschichte der liechtensteinischen Zivilprozess-
ordnung Rz 1.5.

162 Vernehmlassungsbericht der Regierung betreffend die ( Teil ) Re-
form der ZPO vom 29.  9.  2017, S 11, 12.

163 Sprung, Die Grundlagen des österreichischen Zivilprozess-
rechts 393.

164 Schädler, Die Geschichte der liechtensteinischen Zivilprozess-
ordnung Rz 1,91.

165 Hoch, Staatgerichtshof und Oberster Gerichtshof in Liechten-
stein 419, 430.

166 Vogt, Verfassungsrechtliche Grundlagen des Zivilverfahrens 
Rz 2,23.
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